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ÖFFENTLICHE  BEKANNTMACHUNG  DER  STADT  OFFENBURG 
 

Beschluss über eine Veränderungssperre zur Sicherung der 
Planung für den künftigen räumlichen Bereich des Bebauungsplans 
Nr. 108 „Industriegebiet Nord“, 2. Änderung, Gemarkung Offenburg 

 
Veränderungssperre nach § 14 Abs.1 und § 16 Abs.1 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
Inkrafttreten der Veränderungssperre nach § 16 Abs. 2 i. V. m. § 10 Abs. 3 
Baugesetzbuch (BauGB) 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 09.10.2023 die Satzung über die 
Anordnung einer Veränderungssperre im Bereich des Bebauungsplans Nr. 108 
„Industriegebiet-Nord“ beschlossen. 
 
Dieser Beschluss wird hiermit gem. § 16 Abs. 2 i. V. m § 10 Abs. 3 des 
Baugesetzbuches (BauGB) ortsüblich bekannt gemacht. 
 
Der Geltungsbereich der Veränderungssperre umfasst den Bereich der 2. Änderung 
geplanten Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 108 „Industriegebiet-Nord“,  
2. Änderung. 
 
Der Geltungsbereich ist aus dem abgedruckten Lageplan ersichtlich. 
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Mit dieser Bekanntmachung tritt die Satzung gemäß § 16 Abs. 2 i. V. m. § 10 Abs. 3 
Baugesetzbuch (BauGB) in Kraft. 
 
Jedermann kann die Satzung während der allgemeinen Dienststunden im 
Technischen Rathaus, Wilhelmstraße 12, 77654 Offenburg, Abteilung 
Stadtplanung und Stadtgestaltung, einsehen und über den Inhalt Auskunft 
verlangen. 
 
Hinweise: 
Sollte die vorstehende Satzung unter Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung 
zustande gekommen sein, gilt sie ein Jahr nach dieser Bekanntmachung als von 
Anfang an gültig zustande gekommen (vgl. § 4 Abs. 4 GemO). 
Dies gilt nicht, wenn 

1. die Vorschrift über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder wenn 

2. der Oberbürgermeister dem Beschluss des Gemeinderates nach § 43 GemO 
wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder wenn vor Ablauf eines Jahres 
nach dieser Bekanntmachung die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss 
beanstandet hat oder wenn die Verletzung der Verfahrens- und 
Formvorschriften gegenüber der Stadt Offenburg unter Bezeichnung des 
Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht 
worden ist. 

Ist eine Verletzung gemäß vorstehender Ziffer 2 geltend gemacht worden, so kann 
auch nach Ablauf der im ersten Satz genannten Jahresfrist jedermann diese 
Verletzung geltend machen. 
 
Eine beachtliche Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
bezeichneten Verfahrens- oder Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 
214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplans und Flächennutzungsplans und beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB sowie beachtliche Fehler 
nach § 214 Abs. 2a BauGB werden gemäß § 215 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 bzw. S. 2 
BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt Offenburg unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
 
Auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 BauGB über die Fälligkeit etwaiger 
Entschädigungsansprüche und des § 18 Abs. 3 BauGB über das Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 
 
Offenburg, den 12.10.2023 
 
 
 
 
 
 
Marco Steffens 
Oberbürgermeister 


	ÖFFENTLICHE  BEKANNTMACHUNG  DER  STADT  OFFENBURG

		2023-10-17T09:55:18+0200




